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jener oder beide aus einer dritten. Beide müssen noth­
wendig von verschiedenen Epochen aus berechnet sein.

Auch Witterich starb eines gewaltsamen Todes; er 
fiel einer Verschwörung (coniuratione quorundam, Isidor 
c. 58) zum Opfer. Es liegt nahe, anzunehmen, dass sein 
Nachfolger die Hand dabei im Spiel hatte, schon vorher 
in irgend einem Reichstheile die Herrschaft erlangt hatte, 
und wie Witterich seinen Vorgänger, so nun jenen be­
seitigte, um die Herrschaft im ganzen Reiche zu erhalten.

Hiernach würden sich die beiden grundverschiedenen 
Angaben über seine Regierungsdauer so erklären, dass seine 
Regierung von der ersten Erhebung an gerechnet 2 Jahre 
und 10 Tage, von Witterichs Tode an 1 Jahr, 10 Monate 
und 14 Tage währte.

Für die Berechnung der Gesammtzeit jener Könige 
haben wir daher mit grosser Wahrscheinlichkeit nur die 
kürzere Angabe in Betracht zu ziehen.

Nehmen wir nun zu den Angaben, die sich uns als 
die wahrscheinlich richtigen für die 3 nächsten Vorgänger 
Sisebuts ergeben haben, die niedrigste Angabe über Rec­
careds I. Regierung und nehmen wir dazu den letzten 
möglichen Tag für dessen Epoche, den 8. Mai 586, vor­
läufig als wirklichen Epochetag an, so erhalten wir unter 
der Voraussetzung, dass Endtag des Vorgängers und An­
fangstag des Nachfolgers niemals zusammenfielen, folgende 
Epochen:

Liuva II. 601 Nov. 18.
Witterich 603 Mai 30.
Gundemar 610 März 28.
Sisebut 612 Febr. 11.

Da nach der Inschrift Hübner n. 400 Sisebut nicht vor 
dem 10. Februar 612 begonnen haben kann, so würden 
wir mit diesen Ziffern auf den zweiten für dessen Epoche 
möglichen Tag kommen. Dadurch würde die Epoche Rec­
careds auf den 7. oder 8. Mai 586 und entsprechend die 
seiner Nachfolger auf die genannten Daten oder je einen 
Tag vorher fallen.

So erfreulich es nun auch wäre, wenn wir so genau 
begrenzte Epochen für diese Herrscher erhielten, so zweifle 
ich doch daran, dass wir jene niedrigste Angabe über Rec­
careds Regierung zu Grunde legen dürfen. Möglich ist 
jene Berechnung nur unter der nicht sehr wahrscheinlichen 
Annahme, dass höchstens einmal bei den 4 Thronwechseln, 
der Tag des Wechsels sowohl dem Vorgänger als dem 
Nachfolger angerechnet sein kann, während das wahrschein­
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